
 

 
 
 
 
PRESSEINFORMATION 
 

Jersey, am 28. August 2008 
 
 
Meinl International Power nimmt zur Anfechtungsklage Stellung 
 
Der Meinl International Power (MIP) wurde eine Anfechtungsklage von einer Gruppe 
von Zertifikatsinhabern („Rebellen“) vorige Woche zugestellt. Hierzu wird am Freitag, 
dem 29. August 2008, auf Jersey eine erste Verhandlung stattfinden. Diese dient 
dem Zweck festzustellen, ob sich MIP in dieses Verfahren einlässt. Bei diesem 
Formaltermin ist die persönliche Anwesenheit der in der Klage zusätzlich genannten 
Personen, nämlich Hans Haider und Michael Treichl, nicht erforderlich. 
 
Zu den einzelnen Vorhalten dieser Klage: 
 
1) Die Gesellschaft misst dieser Klage keine Erfolgschancen zu, da der Klage ein 
unzutreffender Sachverhalt zugrunde liegt. Der in der ao HV am 28. Juli 2008 
vorgenommene Recount war nach Auskunft der für MIP anwesenden Rechtsberater 
zulässig und sogar geboten. Dem Chairman wurde nämlich noch vor Verkündung 
des Abstimmungsergebnisses (Tagesordnungspunkt 7) von den betroffenen 
Investoren die schriftliche Mitteilung gemacht, dass ihre Stimmabgabe womöglich 
irrtümlich gewertet wurde. 
 
2) Zur Identitätsprüfung der bei der Versammlung anwesenden Personen hat MIP ein 
professionelles Zählservice engagiert. Chairman Hans Haider geht davon aus, dass 
die Erfassung korrekt verlief; eine persönliche Überprüfung der zahlreichen Besucher 
durch den Chairman selbst ist weder geboten noch sinnvoll. 
 
3) Die zur Anmeldung verwendeten Proxy Forms (Vollmachtsformulare) sehen 
gemäß Jersey Law ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass dem Chairman die 
Stimmen von angemeldeten aber nicht (mehr) anwesenden Investoren zukommen. 
Aufgrund der sich ständig ändernden Präsenz in der Versammlung änderte sich auch 
die vom Chairman vertretene Stimmenzahl. Alle diese Stimmen wurden rechtzeitig 
vor der Versammlung angemeldet. Diesbezüglich von den Klägern genannte 
Anschuldigungen gehen daher ins Leere. 
 
Abschließend hält Hans Haider fest: „Ich habe ein reines Gewissen und sehe diesem 
Verfahren gelassen entgegen“. 
 
 
Rückfragehinweis: iroffice@meinlpower.com 


